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den Produktionsmitteln und der Leitung und Planung der 
Volkswirtschaft durch den sozialistischen Staat beruhen.

(2) Jeder Bürger kann im Rahmen des Zivilrechts sozia
listisches Eigentum nutzen, persönliches Eigentum, Urheber
rechte sowie andere Rechte erwerben und innehaben, Ver
träge schließen und andere Rechtsgeschäfte vornehmen, über 
sein Eigentum durch Testament verfügen und erben; er hat 
die damit verbundenen Pflichten verantwortungsbewußt zu 
erfüllen.

§7
Achtung der Pcrsönlidikeit

Jeder Bürger hat das Recht auf Achtung seiner Persön
lichkeit, insbesondere seiner Ehre und seines Ansehens, seines 
Namens, seines Bildes, seiner Urheberrechte sowie anderer 
gleichartig geschützter Rechte aus schöpferischer Tätigkeit. 
Er ist verpflichtet, in gleicher Weise die Persönlichkeit ande
rer Bürger und die sich daraus ergebenden Rechte zu achten.

§ 8
Gestaltung der zivilrechtlichen Beziehungen 

durch die Bürger
(1) Die Bürger gestalten auf der Grundlage dieses Gesetzes 

ihre zivilrechtlichen Beziehungen zu den Betrieben und zu 
anderen Bürgern.

(2) Die Bürger sind berechtigt, im Rahmen dieses Gesetzes 
Verträge aller Art zu schließen, die darauf gerichtet sind, 
ihre materiellen und kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen.

§9
Recht auf Mitwirkung

(1) Die umfassende Mitwirkung der Bürger und ihrer Kol
lektive an der Entwicklung des politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Lebens ist Ausdruck der sozialistischen De
mokratie. In Wahrnehmung ihres demokratischen Rechts auf 
Mitgestaltung der Arbeite- und Lebensbedingungen wirken 
die Bürger insbesondere bei der Erhaltung, dem Um- und 
Ausbau und der Modernisierung von Wohnraum, der Ver
besserung der Handelstätigkeit und der Versorgung mit Kon
sumgütern und Dienstleistungen mit. Die Mitwirkung der Bür
ger gilt ebenso der Ausnutzung aller Möglichkeiten zur 
Erholung und Freizeitgestaltung sowie dem sozialistischen 
Gemeinschaftsleben im Wohngebiet.

(2) Die örtlichen Staatsorgane, die Handels- und Dienst
leistungsbetriebe sowie die Betriebe der Gebäude- und 
Wohnungswirtschaft haben entsprechende Organisationsfor
men für die Einbeziehung der Bevölkerung zur Lösung ihrer 
Aufgaben zu schaffen und die Mitwirkung der Bürger zu 
fördern.

D r i t t e s  K a p i t e l  

Stellung der Betriebe im Zivilrecht 
§ 10 

Grundsatz
(1) Die Rechte und Pflichten der Betriebe in den zivilrecht

lichen Beziehüngen werden auf der Grundlage der Leitung 
und Planung der Volkswirtschaft durch die Verantwortung 
bestimmt, die sie für eine planmäßige, bedarfsgerechte und 
kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung sowie die Nut
zung, Mehrung und den Schutz des sozialistischen Eigentums 
tragen.

(2) Die Betriebe sind verpflichtet, im Rahmen ihrer staat
lichen Aufgaben solche Waren bereitzustellen und Leistungen 
zu erbringen, die eine planmäßige Versorgung der Bevölke
rung gewährleisten. Sie haben zur ständigen Verbesserung 
der Versorgung der Bevölkerung moderne Verkaufsformen 
zu entwickeln und einzuführen, den Kundendienst zu erwei
tern sowie die nötigen Zubehör- und Ersatzteile bereitzustel
len.

§11
Betriebe

(1) Die Teilnahme der Betriebe am Rechtsverkehr und ihre 
Anerkennung als juristische Personen bestimmen sich nach 
den für ihre Tätigkeit geltenden Rechtsvorschriften.

(2) Betriebe im Sinne dieses Gesetzes sind alle Betriebe der 
Industrie, des Bauwesens, der Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft, des Handels, der Gebäudewirtschaft, des 
Dienstleistungswesens, der Kultur, des Verkehrs- und Nach
richtenwesens sowie Genossenschaften, Handwerks- und an
dere Gewerbebetriebe.

(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes über Betriebe gelten 
auch für staatliche Organe und rechtlich selbständige staat
liche Einrichtungen, für gesellschaftliche Organisationen und 
ihre selbständigen Einrichtungen sowie andere rechtlich selb
ständige Organisationen und Vereinigungen, soweit sie zivil- 
rechtliche Beziehungen eingehen.

§12
Gestaltung der zivilrechtlichen Beziehungen 

durch die Betriebe
(1) Die Betriebe haben im Rahmen dieses Gesetzes ihre 

Beziehungen zu den Bürgern so zu gestalten, daß sie die ihnen 
obliegenden staatlichen Aufgaben zur planmäßigen Versor
gung der Bevölkerung mit hoher gesellschaftlicher Effektivität 
erfüllen.

(2) Die Betriebe sind verpflichtet, ihre zivilrechtlichen Be
ziehungen zu den Bürgern in Wahrnehmung ihrer gesell
schaftlichen Verantwortung zu begründen und die sich dar
aus ergebenden Aufgaben zu erfüllen. Im Rahmen ihrer ge
planten Versorgungsaufgaben haben sie über die von ihnen 
zu erbringenden Leistungen mit den Bürgern Verträge abzu
schließen.

V i e r t e s  K a p i t e l

Grundsätze für das Zusammenwirken von Bürgern 
und Betrieben

§13

Allgemeine Verhaltenspflicht
Bürger und Betriebe haben bei der Begründung und Aus

übung ihrer Rechte sowie bei der Erfüllung ihrer Pflichten 
dieses Gesetz und andere Rechtsvorschriften, Verträge und 
andere ihnen obliegende Verpflichtungen zu beachten, die 
gesellschaftlichen Erfordernisse zu berücksichtigen, die Regeln 
des sozialistischen Zusammenlebens einzuhalten und auf be
rechtigte Interessen der Partner sowie anderer Bürger und 
Betriebe Rücksicht zu nehmen.

§14

Pflicht zur Zusammenarbeit
Bei der Vorbereitung, der Begründung, der inhaltlichen 

Ausgestaltung und der Erfüllung zivilrechtlicher Beziehungen 
haben die Bürger und Betriebe vertrauensvoll zusammenzu
wirken. Sie haben sich von den Grundsätzen der sozialisti
schen Moral sowie von der Notwendigkeit der Übereinstim
mung der individuellen und kollektiven Interessen mit den 
gesellschaftlichen Erfordernissen leiten zu lassen.

§15
Verantwortungsbewußte Rechtsausübung

(1) Die den Bürgern und Betrieben auf der Grundlage die
ses Gesetzes gewährten Rechte sind entsprechend ihrem ge
sellschaftlichen Inhalt und ihrer Zweckbestimmung auszu
üben.

(2) Die Ausübung eines Rechts ist unzulässig, wenn damit 
den Rechtsvorschriften oder den Grundsätzen der sozia
listischen Moral widersprechende Ziele verfolgt werden.


